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„Dachsberger Adventsgenuss“ 
29. November von 14 – 22 Uhr auf dem Rathausplatz 

 

Lassen Sie sich von dem reichhaltigen, kulinarischen und kreativen Angebot 
verwöhnen und verweilen Sie in gemütlicher Atmosphäre rund ums Rathaus. 
 

Auch die Grundschule Dachsberg-Ibach unterhält uns alle wieder um 14:30 
Uhr und um 16:30 Uhr mit dem Theaterstück „Die vier Lichter des Hirten 
Simon“. Wir freuen uns auch schon sehr auf den Besuch vom Nikolaus. Im 
Obergeschoss des Rathauses sind alle Kinder herzlich zum Basteln 
eingeladen. Auch werden wir am „Dachsberger Adventsgenuss“ mit schönen 
weihnachtlichen Klängen begleitet. 
 

Ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden: 
Imkerei Anita Böhler, Frauengemeinschaft Wittenschwand, Grundschule 
Dachsberg-Ibach, FFW Dachsberg Abt. Nord, Musikverein Urberg e. V., 
Frauengemeinschaft Hierbach, Brennerei Steinackerhof, FC Dachsberg, 
Freie Waldorfschule Dachsberg, Dachsberger Jäger 
 

Stephan Bücheler 
Bürgermeister 
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Rathaus Dachsberg Tel.  07672/9905-0 

Fax: 07672/9905-33 
Öffnungszeiten: 
Montag  8 – 12 Uhr und 14 – 18 Uhr  
Dienstag u. Mittwoch 8 – 12 Uhr 
Donnerstag 8 – 12 Uhr und 14 – 17 Uhr                       
Freitag 8 – 12 Uhr 
 

Rathaus Ibach Tel. 07672/842 
Öffnungszeit: Montag, 14.30 bis 18.00 Uhr 
 

Tourist-Information Tel. 07672/9905-11 
Öffnungszeiten: Montag – Freitag 09.00 bis 12.00 Uhr 
 

Öffnungszeiten Mineralienmuseum Dachsberg 
Das Mineralienmuseum „Gottesehre“ in Urberg bleibt bis zu 
den Weihnachtsferien geschlossen. 
Anmeldungen für Gruppenführungen werden jederzeit unter 
07672/9905-0 und 07672/9905-11 entgegengenommen. 
 

Öffnungszeiten Bürstenmacherwerkstatt Ibach 
Anmeldungen für Gruppenführungen werden jederzeit unter  
 07672/842 oder 07672/9905-0 entgegengenommen. 
 

Bürger für Bürger Dachsberg e.V. 
Telefonisch erreichbar unter 07672/9905-29 (AB) oder Mail: 
kontakt@bfb-dachsberg-ibach.de 
 

Landratsamt Waldshut  07751/86-0 
Montag 08.30 bis 12.30 Uhr 
Dienstag 08.30 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr 
Mittwoch geschlossen 
Donnerstag 08.30 bis 15.30 Uhr (durchgehend)  
Freitag        08.30 bis 12.30 Uhr 
Die KFZ-Zulassungsstelle Waldshut ist bereits ab 7.30 Uhr, 
zusätzlich mittwochs von 07.30 bis 12.30 Uhr geöffnet. 
 

Müllabfuhr:   07751/86-5401 
 

Polizeiposten St. Blasien 07672 / 92228-0 
Montag bis Freitag  07.30 bis 17.00 Uhr 
Dienstag u. Donnerstag  bis 20.00 Uhr 
In der übrigen Zeit ist das Polizeirevier Bad Säckingen Tel. 
07761/934-0 zuständig. 
 

Feuerwehr/Rettungsdienst          112 
Notruf                    110 
allgem.- augenärztlicher- und  
kinderärztlicher Notfalldienst :   116 117 (Anruf kostenlos) 
zahnärztl. Bereitschaftsdienst:   http://www.kzvbw.de 
zahnärztl. Notfalldienst:              01801/116 116 
(www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst)                                  
 

Notfalldienst: 
Klinikum Hochrhein Waldshut: 07751/85-0 
Ab 01.10.2025 Sa., So. u. an Feiertagen 9-19 Uhr    
 

Allg. Notfallpraxis Lörrach, Spitalstraße 25:  
Mo.-Fr. 19-22 Uhr, Sa., So. und an Feiertagen 9-20 Uhr 
Kinder Notfallpraxis Lörrach, Feldbergstr. 15,  
Sa., So., Feiertage, 10-15 Uhr, St. Elisabethen-Krankenhaus 
 

Gift-Notruf   0761/19240 
Krankentransporte  07751/19222 
 

Sozialstation St. Blasien e.V. 
Friedhofstr. 8, 79837 St. Blasien 07672/2145  
 

Dorfhelferinnen-Einsatzleitung 
Raphaela Gunkel -  07741/966053    
mobil 0176/17612811 
Raphaela.gunkel@familienwerk-soelden-de 
Raphaela.gunkel@familienwerk-soelden-de 

 
 

 

 
Caritasverband Hochrhein e.V., Waldshut-Tiengen 
Soziale Beratung           Tel. 07761/5698-0 
Gemeindepsychiatrie          Tel. 07751/8011-0 
Tagespflege St. Franziskus Häusern      Tel. 07672/3410307 
Hausnotruf           Tel. 07751/801121 
 

Diakonisches Werk Hochrhein / Bad Säckingen 
Dienststelle Waldshut,  07751/8304-0 
Dienststelle Bad Säckingen  07761/553589-0 
www.dw-hochrhein.de 
Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung 
Ehe- Familien- und Lebensberatung, Sozialberatung 
 

DRK Servicestelle SeniorInnen  
Beratung rund um das Thema „Altern“ 
07761-920124 Lucia Woldert, Rot-Kreuz-Str. 4, 79713 Bad Säck.  
www.drk-saeckingen.de 
 

Hospizdienst e.V. 
Begleitung Schwerkranker und ihrer Angehörigen 
Waldtorstraße 1a, 79761 Waldshut-Tiengen 
 07751/802-333 
 

Suchtprobleme? – Wir helfen! 
Für Betroffene und Angehörige, bwlv. Fachstelle Sucht 
Waldshut, Alkohol- und Medikamentenprobleme, Glücksspiel 
 07751/89668-0 
Jugend- und Drogenberatung  
 07751/89677-0  www.bw-lv.de 
 

Frauen- und Kinderschutzhaus Kreis Waldshut e.V. 
Info:  07751/3553 
 

Frauenberatungsstelle Courage bei häuslicher und  
sexueller Gewalt 
Info:  07741/8082277 (8.00 bis 16.00 Uhr) 
Email: beratung@frauenhaus-wt.de   www.frauenhaus–wt.de 
 

Lebenshilfe Südschwarzwald 
FUD für Familien mit Kindern mit Behinderung 
Zeppelinstr. 2, 79761 Waldshut-Tiengen  07741 / 965 72 77 
 

Schwangerschaftsberatungsstelle Waldshut 
donum vitae – Staatl. Anerkannte Beratungsstelle in 
Schwangerschaftskonflikten und Schwangerschaftsberatung 
Waldshut, Rheinstr. 8  07751/898237 www.dv-hochrhein.de 
 

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg 
Info 0711/669110  Mo – Do 10 bis 18 Uhr, Fr 10 bis 14 Uhr 
 

EnergieDienst AG 
Störungsnummer              07623/921818 
Servicenummer   07623/921242 
 

Tierschutzverein Waldshut-Tiengen 
Tierheim Steinatal 2,  07741/684033 
Handy Notruf-Nr. 0151/55414785 
 

Tierkrematorium Ebner, Remetschwiel 
Tel. 0151/50768502 Mail: info@haus-tier-krematorium.de 
 

Kath. Pfarramt    07672 / 738 
der Seelsorgeeinheit Dachsberg-Ibach 
Ev. Pfarramt St. Blasien  07672 / 906009 
 

Für den Verkehrsteilnehmer – TÜV 
1a-Autoservice Thomas Ebi 
Der nächste HU-Termin findet an folgendem Tag statt: 
Dienstag, 02.12.2025, 15.00 Uhr 
Donnerstag, 04.12.2025, 14.00 Uhr 
 

Abgasuntersuchungen sind jederzeit möglich!  
Um telefonische Voranmeldung wird gebeten  07755/580 
 
 
 

 

WICHTIGE TELEFONNUMMERN UND ÖFFNUNGSZEITEN 
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Straßensperrung im Zuge des Weihnachtsmarktes 
am Samstag, 29.11.2025 
Die Gemeinde Dachsberg veranstaltet am Samstag, den 
29.11.2025, ihren 26. Weihnachtsmarkt. Wie in den 
vorangegangenen Jahren wird dieser auf dem Rathaus-
platz in Wittenschwand durchgeführt. Der Markt findet im 
Zeitraum von 14.00 Uhr – 22.00 Uhr statt. Hierzu ist eine 
Vollsperrung der Rathausstraße ab dem Kreuzungs-
bereich „Rathausstraße/Kapellenstraße“, bis zur Höhe 
des Kinderspielplatzes am Rathaus erforderlich. Die 
Sperrung erfolgt im Zeitraum von Samstag, den 29.11. 
von 09.00 Uhr bis längstens Sonntag, 30.11.2025, um 
20.00 Uhr. Die Parkplätze am Rathaus können über den 
Abzweig an der K6590 „Schmiedebachstraße/ 
Rathausstraße“, angefahren werden. Die Umleitung des 
Verkehrs erfolgt über die Schmiedebachstraße (K6590). 
Die Gemeindeverwaltung  

 

 
Einladung 
zu der am Montag, den 01.12.2025 um 19:30 Uhr im 
Sitzungszimmer des Rathauses in Ibach-Oberibach 
stattfindenden öffentlichen Sitzung des Gemeinderates. 
 

Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil 
1. Frageviertelstunde für Bürger 
2. Skilift Ibach, Anpassung der Skilift-Preise für Winter 

2025/2026 
3. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2026, 

Vorberatung 
4. Bauantrag Errichtung von zwei Bubble Tents auf 

Grundstück Flst.Nr. 1412, Schwyz 11, Ortsteil 
Unteribach, Beratung und Beschlussfassung über 
das Einvernehmen der Gemeinde 

5. Ehrungen langjähriger Mitarbeiter 
6. Verschiedenes und Bekanntgaben, Wünsche und 

Anträge 
7. Rückblick auf das Jahr 2025 
 

Die Bevölkerung ist recht herzlich zur öffentlichen 
Gemeinderatssitzung eingeladen. 
 

Das Bürgermeisteramt 
Dr. Stephan Bücheler 
Bürgermeister 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Amtliche Bekanntmachungen  

Die Gemeinde Dachsberg sucht zur Verstärkung 
unseres engagierten Bauhofteams zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

Mitarbeiter auf dem Bauhof (m/w/d) 
(Vollzeitstelle, 100 %) 

 

Sie haben Freude an vielseitigen handwerklichen 
Tätigkeiten, arbeiten gerne im Team und möchten einen 
wichtigen Beitrag zum Gemeindeleben leisten? Dann sind 
Sie bei uns genau richtig! 
 

Ihr Aufgabengebiet umfasst insbesondere: 
 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen im 

Gemeindegebiet 
 Pflege und Wartung von Grünanlagen und öffentlichen 

Plätzen 
 Gebäudeunterhaltung sowie kleinere Baumaß-nahmen 
 Durchführung des Winterdienstes (Räumen und 

Streuen) 
 Mitwirkung bei Friedhofsdiensten 
 Aufgaben im Bereich Abwasserbeseitigung und 

Wasserversorgung 
 Unterstützung bei der Breitbandversorgung 
 Allgemeine Bauhofarbeiten und weitere anfallende 

Tätigkeiten 
Da der Bauhof der Gemeinde Dachsberg in enger 
Kooperation mit dem Bauhof der Gemeinde Ibach 
arbeitet, erstreckt sich Ihr Einsatzgebiet über beide 
Gemeinden. Das gibt Ihnen die Gelegenheit, ein 
abwechslungsreiches und breit gefächertes Arbeits-
umfeld kennenzulernen. 
 

Ihr Profil: 
 Sie haben eine abgeschlossene handwerkliche 

Ausbildung (von Vorteil, aber nicht zwingend 
erforderlich) 

 Sie arbeiten selbstständig und verantwortungsbewusst 
 Sie sind teamfähig, flexibel und zeigen Einsatz-

bereitschaft, auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten 
(z. B. im Winterdienst) 

 Sie sind im Besitz der Führerscheinklasse CE (LKW) 
oder bereit diese zu erlangen 

 Eigeninitiative, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit 
zeichnen Sie aus 

 

Wir bieten Ihnen: 
 Einen sicheren und abwechslungsreichen Arbeitsplatz 

in einem motivierten Team 
 Eigenverantwortliches Arbeiten mit viel Gestaltungs-

spielraum 
 Eine leistungsgerechte Vergütung nach dem Tarif-

vertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) 
 Betriebliche Altersvorsorge und weitere Sozial-

leistungen des öffentlichen Dienstes 
 Ein kollegiales Arbeitsumfeld sowie die Möglichkeit zur 

Weiterbildung 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung 
mit den üblichen Unterlagen bis spätestens 05. Dezember 
2025 an das 
Bürgermeisteramt Dachsberg 
Rathausstraße 1 
79875 Dachsberg 
 

Für Rückfragen steht Ihnen unser Bürgermeister Stephan 
Bücheler per E-Mail unter  
stephan.buecheler@dachsberg.de oder telefonisch unter 
07672/9905-0 gerne zur Verfügung. 

§ Amtliche Bekanntmachungen 
Dachsberg 

§ Amtliche Bekanntmachungen 
Ibach 

Der Spruch der Woche: 
 

„Stillstand ist der Anfang vom Rückschritt.“   

Rudolf von Bennigsen-Foerder 
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Hinweis der Gemeindeverwaltung zur Veröffent-
lichung von Bekanntmachungen auf der Homepage 
Zu Ihrer Information werden öffentliche Bekannt-
machungen, ergänzend zur (offiziellen) öffentlichen 
Bekanntmachung auf der Homepage der Gemeinde, hier 
abgedruckt. Sie finden unsere öffentlichen Bekannt-
machungen immer aktuell auf unseren Homepages 
unter www.dachsberg.de und www.ibach-
schwarzwald.de, Rubrik „Aktuelles“, „Öffentliche 
Bekanntmachungen“. 
Die nachstehende Bekanntmachung wurde am 
21.11.2025 auf den Homepages der Gemeinden 
Dachsberg und Ibach öffentlich bekannt gemacht. 

 
Öffentliche Bekanntmachung 
des Änderungsbeschlusses des 

Flächennutzungsplans sowie der Anpassung des 
Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 BauGB 

und der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

 

• Bebauungsplan „Gewerbegebiet Hofmatt“ in 
Dachsberg, OT Finsterlingen 

• Änderung des Flächennutzungsplans des Gemeinde-
verwaltungsverbands St. Blasien im Bereich des 
Bebauungsplans „Gewerbegebiet Hofmatt“ 
 

Bekanntmachung des Aufstellungs- und Änderungs-
beschlusses gemäß § 2 Abs. 1 BauGB sowie Durch-
führung der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 
1 BauGB  
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Dachsberg hat am 
29.07.2025 in öffentlicher Sitzung die Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Hofmatt“ im Ortsteil 
Finsterlingen gem. § 1 (3) i.V. mit § 2 (1) BauGB be-
schlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 
08.08.2025 öffentlich bekanntgemacht. In seiner öffent-
lichen Sitzung am 04.11.2025 hat der Gemeinderat den 
Vorentwurf des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Hof-
matt“ gebilligt und beschlossen, die Plangebietsgrenzen 
anzupassen und die frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 (1) BauGB und die frühzeitige Betei-
ligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 (1) i.V. mit § 2 (4) BauGB durchzu-
führen. Die Verbandsversammlung des Gemeindever-
waltungsverbandes St. Blasien (bestehend aus der Stadt 
St. Blasien und den Gemeinden Bernau, Dachsberg, 
Häusern, Höchenschwand, Ibach und Todtmoos) hat am 
17.11.2025 in öffentlicher Sitzung gemäß § 2 (1) BauGB 
den Änderungsbeschluss des Flächennutzungsplans auf 
der Gemarkung Dachsberg gefasst. In gleicher Sitzung 
hat die Verbandsversammlung den Vorentwurf der 
Änderung des Flächennutzungsplanes gebilligt und 
beschlossen, die frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 (1) BauGB und die frühzeitige Betei-
ligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen. Die 
Beschlüsse werden hiermit gemäß § 2 (1) BauGB 
öffentlich bekanntgemacht. 
 

Änderungsbereich Flächennutzungsplan  
Der Änderungsbereich befindet sich in der Gemeinde 
Dachsberg im Bereich des Ortsteils Finsterlingen und 
umfasst eine Größe von rund 1,8 ha. Der Planbereich ist 
im folgenden Kartenausschnitt durch eine schwarze 
gestrichelte Linie umrissen: 
 
 

 

 
 
 

Anpassung Plangebietsgrenze Bebauungsplan 
„Gewerbegebiet Hofmatt“  
In seiner öffentlichen Sitzung am 04.11.2025 hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Dachsberg beschlossen 
den Aufstellungsbeschluss vom 29.07.2025 zu ändern 
und die Plangebietsgrenzen anzupassen. Das Plange-
biet des Bebauungsplanes umfasst eine Größe von rund 
1,33 ha. Der Planbereich ist im folgenden Kartenaus-
schnitt eingefärbt dargestellt und durch eine schwarze 
gestrichelte Linie umrissen:  
 

 

 
 
 

Ziele und Zwecke der Planung  
Im Norden des Ortsteils Finsterlingen der Gemeinde 
Dachsberg wurde im Jahre 1998 der Bebauungsplan 
„Hofmatt“ erstellt welcher ein „Mischgebiet“ für eine 
gewerbliche Nutzung sowie eine Wohnbebauung 
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enthält. Das im Bebauungsplan „Hofmatt“ schon ange-
siedelte Bauunternehmen plant eine Erweiterung des 
Betriebes. Der Bebauungsplan wird in diesem Bereich 
geändert. Zudem liegen der Gemeinde weitere Anfragen 
heimischer Betriebe nach Baugrundstücken für eine 
gewerbliche Nutzung vor. Die Gemeinde beabsichtigt 
zur gewerblichen Entwicklung im Sinne der Standort-
sicherung und ergänzenden Eigenentwicklung im An-
schluss an das bestehende Bebauungsplangebiet 
„Hofmatt“, ein „Gewerbegebiet“ zu erstellen. Das Grund-
stück Flurst. Nr. 674/1 mit dem Baubetrieb wird in das 
Verfahren einbezogen. Diese Entwicklungsziele und 
Nutzungen decken sich allerdings nicht mit den Darstel-
lungen des Flächennutzungsplans, weshalb dieser 
punktuell geändert werden muss. Mit der nun geplanten 
Änderung des Flächennutzungsplans soll die planungs-
rechtliche Grundlage für die Entwicklung des Gewerbe-
gebietes „Hofmatt“ geschaffen werden. 
 

Gemäß § 3 (1) BauGB werden die Unterlagen zum 
Vorentwurf des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet 
Hofmatt“ sowie der Plan und Begründung der „Flächen-
nutzungsplanänderung“ in der Fassung vom 04.11.2025 
von 
 

von Montag, 01. Dezember 2025 bis einschl. Freitag, 
09. Januar 2026 (Veröffentlichungsfrist) 

 

im Internet auf der Homepage der  
 

 Gemeinde Dachsberg unter  
https://www.dachsberg.de/Aktuelles/Offenlegungen  
(Bebauungsplan & Flächennutzungsplan) 

 Stadt St. Blasien unter  
https://www.stblasien.de/öffentliche-
bekanntmachungen (Flächennutzungsplan)  

 

veröffentlicht. 
 

Als andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit 
liegen die Unterlagen in Papierform innerhalb der oben 
genannten Frist auch in den unten genannten Rat-
häusern des Gemeindeverwaltungsverbands während 
den üblichen Dienstzeiten für jedermann zugänglich 
öffentlich aus. 
 Im Rathaus Dachsberg, Rathausstraße 1, 79875 

Dachsberg, OG, Zimmer 23, 79875 Dachsberg 
(Bebauungsplan & Flächennutzungsplan)  

 Im Rathaus St. Blasien, Hauptamt, Am Kurgarten 11, 
79837 St. Blasien (Flächennutzungsplan) 

In diesem Veröffentlichungszeitraum kann sich die 
Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung 
unterrichten. Stellungnahmen sollen elektronisch an 
Herrn Markus Schlegel, Gemeinde Dachsberg 
(markus.schlegel@dachsberg.de) übermittelt werden. 
Bei Bedarf können Stellungnahmen auch schriftlich 
abgegeben oder mündlich zur Niederschrift vorgebracht 
werden. Es handelt sich hierbei um ein öffentliches Ver-
fahren und die Stellungnahmen werden in öffentlicher 
Sitzung behandelt. Schriftlich vorgebrachte Stellung-
nahmen sollten die volle Anschrift der Beteiligten ent-
halten. Die Unterrichtung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB erfolgt 
parallel in der zuvor genannten Zeit. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 
 
 
 

Dachsberg, den 21.11.2025  
gez. Bürgermeister Stephan Bücheler 
 

St. Blasien, den 21.11.2025  
gez. Bürgermeister Adrian Probst  
Verbandsvorsitzender des GVV St. Blasien 

 
Hinweis der Gemeindeverwaltung zur Veröffent-
lichung von Bekanntmachungen auf der Homepage 
Zu Ihrer Information werden öffentliche Bekannt-
machungen, ergänzend zur (offiziellen) öffentlichen 
Bekanntmachung auf der Homepage der Gemeinde, hier 
abgedruckt. Sie finden unsere öffentlichen Bekannt-
machungen immer aktuell auf unseren Homepages 
unter www.dachsberg.de und www.ibach-
schwarzwald.de, Rubrik „Aktuelles“, „Öffentliche 
Bekanntmachungen“. 
Die nachstehende Bekanntmachung wurde am 
28.11.2025 auf den Homepages der Gemeinden 
Dachsberg und Ibach öffentlich bekannt gemacht. 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

Aufstellung der 8. punktuellen Änderung des 
Flächennutzungsplans des 

Gemeindeverwaltungsverbands St. Blasien für den 
Bereich „Interkommunales Gewerbegebiet 

Menzenschwander Brücke“ in St. Blasien und 
Bernau 

Der Gemeindeverwaltungsverband (GVV) St. Blasien 
hat am 17.11.2025 in öffentlicher Sitzung aufgrund von 
§ 2 Abs.1 BauGB beschlossen, die 8. punktuelle Änder-
ung des Flächennutzungsplans des Gemeindeverwal-
tungsverbands St. Blasien für den Bereich „Interkom-
munales Gewerbegebiet Menzenschwander Brücke“ in 
St. Blasien und Bernau aufzustellen.  
 

Ziele und Zwecke der Planung  
Der gemeinsame Flächennutzungsplan (FNP) des 
Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) St. Blasien ist mit 
Datum vom 05.05.2006 wirksam geworden. Seither 
wurde er sechs Mal geändert. Die siebte punktuelle 
Änderung befindet sich derzeit im Verfahren. Die Stadt 
St. Blasien und die Gemeinde Bernau haben sich seit 
Jahren das politische Ziel gesetzt, ein gemeinsames 
gemarkungsübergreifendes interkommunales Gewerbe-
gebiet in unmittelbarer Nähe der beiden Kommunen zu 
realisieren. Um alle Entwicklungsoptionen erheben und 
bewerten zu können, wurden vorab im Rahmen einer 
Standortalternativenprüfung (siehe Anlage) die in den 
Kommunen vorhandenen Potentialflächen für eine 
gewerbliche Entwicklung überprüft. Die beiden Orte 
verfügen über keine erschlossenen gewerblichen 
Flächen mehr, die zur dringenden Erweiterung und Ver-
lagerung bestehender örtlicher Unternehmen dienen 
könnten. Als einzige Potentialfläche wurde der Bereich 
„Menzenschwander Brücke“ im Gewann Ankenbühl an 
der Gemarkungsgrenze zwischen der Gemeinde Bernau 
und der Stadt St. Blasien identifiziert. Ein Teilbereich 
hiervon soll in einem ersten Schritt gewerblich entwickelt 
werden. Vom Büro Hunziker Betatech wurde bereits 
2020 ein Grobkonzept für diesen Standort erstellt. Auf 
dieser Grundlage soll zur Schaffung von Baurecht ein 
Bebauungsplan aufgestellt werden. Der aktuelle 
Flächennutzungsplan (FNP) des Gemeindeverwal-
tungsverbands St. Blasien stellt die Fläche als Wald-
fläche und landwirtschaftliche Fläche dar, womit sich der 
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Was sonst noch interessiert 

 

angestrebte Bebauungsplan nicht aus den Darstel-
lungen des FNP entwickelt. Gemäß § 8 (2) Satz 1 
BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutz-
ungsplan zu entwickeln, sodass ergänzend zum Bebau-
ungsplanverfahren die punktuelle Anpassung des FNPs 
im Parallelverfahren gemäß § 8 (3) Satz 1 BauGB 
notwendig wird. Zur Realisierung des Vorhabens wird 
anstelle der bislang dargestellten Waldfläche und land-
wirtschaftlichen Fläche die Darstellung einer gewerb-
lichen Baufläche angestrebt. Die Planung verfolgt im 
Wesentlichen folgende Ziele:  
 Ressourcenschonung durch interkommunale 

Zusammenarbeit  
 Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen 

Entwicklung  
 Stärkung der Stadt St. Blasien und der Gemeinde 

Bernau als attraktive Gewerbestandorte  
 Ansiedlung von neuen sowie Erhalt von 

bestehenden Gewerbebetrieben und Arbeitsplätzen  
 Sicherung einer flächensparenden Erschließung  
 Schutz wertvoller Strukturen (Landschafts-

schutzgebiet, Wald, Gewässer)  
Das Plangebiet befindet sich westlich der L146 und der 
parallel verlaufenden Menzenschwander Alb, an der 
Gemarkungsgrenze zwischen der Gemeinde Bernau 
und der Stadt St. Blasien. Der genaue Standort im 
Gewann Ankenbühl ist südlich der Kläranlage und 
nördlich der L149, im Bereich der „Menzenschwander 
Brücke“. Die genaue Abgrenzung des Änderungs-
bereichs für die 8. punktuelle Änderung des Flächen-
nutzungsplans des GVV St. Blasien ist aus nachfol-
gendem Lageplan ersichtlich und hat eine Größe von 
circa 2 ha. 
 

 
 

St. Blasien, den 21.11.2025  
gez. Adrian Probst  
Vorsitzender des Gemeindeverwaltungsverbands  
St. Blasien 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Gemeinde Dachsberg 
Restmüll: Montag, 01. Dezember 2025 
Bio-Tonne: Montag, 08. Dezember 2025 
Gelber Sack: Donnerstag, 04. Dezember 2025 
Blaue Tonne: Samstag, 27. Dezember 2025 
jeweils ab 6.00 Uhr 

 
Gemeinde Ibach 
Restmüll: Montag, 01. Dezember 2025 
Bio-Tonne: Montag, 08. Dezember 2025 
Gelber Sack: Montag, 15. Dezember 2025 
Blaue Tonne: Montag, 08. Dezember 2025 
jeweils ab 6.00 Uhr  

 
Bei Fragen oder Reklamationen zur Abfuhr „Gelber 
Sack“ 
Hotline der Fa. Remondis 0800 122 32 55. Alle Abfall-
termine und kurzfristigen Änderungen entnehmen Sie 
auch auf der Homepage der Abfallwirtschaft des 
Landkreises Waldshut. 

 
Recyclinghof St. Blasien (auch Sperrmüll) 
Geöffnet: Mittwoch: 14.00 – 17.00 Uhr 

Freitag:      14.00 – 17.00 Uhr 
Samstag:   10.00 – 14.00 Uhr 

Die letzte Einfahrt ist jeweils 15 Minuten vor Ende der 
Öffnungszeiten. 

 
 
 
 
 

 
Rentensprechtag in St. Blasien 
Der nächste Rentensprechtag findet am 02.12.2025 im 
Rathaus St. Blasien statt. Bitte vereinbaren Sie einen 
Termin unter der Telefonnummer: 07672/414-27 
(vormittags) oder E-Mail stefanie.winkler@stblasien.de.  
 

Müllentsorgung 

          Sprechtage u. Soziales  

Weihnachts- und Neujahrsglückwünsche der 
Gewerbebetriebe 2025/2026 
Anzeigen auch in Farbe möglich! 
Es ist wieder soweit! Das Jahr neigt sich bereits 
seinem Ende zu und Weihnachten steht vor der Tür. 
Aus diesem Anlass möchten wir Ihnen die 
Gelegenheit geben, im letzten Mitteilungsblatt des 
Jahres Ihre Glückwünsche für Weihnachten und das 
neue Jahr zu übermitteln. Grüßen Sie Ihre Kunden 
und Geschäftsfreunde. Bedanken Sie sich für das 
gute Miteinander im vergangenen Jahr. 
Gerne drucken wir Ihre Anzeige auch in Farbe. 
Annahmeschluss für die Anzeige ist Montag, der 
15.12.2025, 12.00 Uhr.  
Bitte wenden Sie sich an die Gemeindeverwaltung 
Dachsberg, Einwohnermeldeamt, Frau Christina 
Schäuble, Tel. 07672/9905-10,  
Mail: christina.schaeuble@dachsberg.de.  
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Landratsamt Waldshut  
– Pflegestützpunkt –  
Informationen und individuelle Beratung rund um das 
Thema Pflege.  
 

Außensprechstunde im Rathaus St. Blasien: 
Mittwoch, den 10.12.2025 von 09.00 Uhr – 11.00 Uhr  
 

Außensprechstunde im Rathaus Görwihl: 
Mittwoch, den 03.12.2025 von 9.00 Uhr – 11.00 Uhr 
 

Termine können nur nach vorheriger Vereinbarung statt-
finden. Die zuständige Beraterin ist Frau S. Schlageter. 
Terminvereinbarung unter Tel. Nr.: 07751/86-4290 oder 
per E-Mail: simone.schlageter@landkreis-waldshut.de 

 
Caritasverband Hochrhein 
Frühstückstreff für seelisch belastete Menschen 
- ein Angebot des Caritasverbandes Hochrhein- 
Der Frühstückstreff ist ein Treffpunkt für psychisch 
belastete Menschen sowie alle interessierten Personen. 
Die Treffen finden 14-tägig, jeweils mittwochs, von 
9.00 bis 11.00 Uhr statt im Theophil-Lamy-Haus, Im 
Frongarten 2, 79837 St. Blasien. Wer sich 
angesprochen fühlt, kann sich gerne unter der Telefon-
nummer 07751/801133, b.scholz@caritas-hochrhein.de 
(B. Scholz) anmelden. Ohne Anmeldung können wir 
aktuell leider niemanden aufnehmen. 
Nächster Termin: 03.12.2025 

 
Sprechstunden des Sozialpsychiatrischen 
Dienstes des Caritasverbandes Hochrhein  
Ort: Räumlichkeiten der Sozialstation St. Blasien e.V., 

Friedhofstraße 8, 79837 St. Blasien 
Zeit: Jeden zweiten Donnerstag im Monat von 14:00- 

16:00 Uhr 
Nächster Termin: 11.12.2025 
Telefonische Voranmeldung unter 07751/801133 oder 
07751/801143 ist erwünscht. 

 
Selbsthilfegruppe für Menschen mit einer Ess-
Störung und deren Angehörige 
Im geschützten Raum Belastendes zur Sprache bringen. 
Treffen: Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat,  

19:30 – 20:45 Uhr 
Ort:   Römerhof-Atelier, Gewannstr. 2, 79872 

Bernau 
Kontakt:    Katrin Kugelmeier, Telefon 07703/91 90 18  
 schritt_fuer_schritt@gmx.net 
 

Anmeldung bitte vorab per E-Mail. 
 
Selbsthilfegruppe für Menschen die an einer 
Fibromyalgie leiden. 
Treffen: Jeden 2. Donnerstag im Monat um 17.30 bis 

19.30 Uhr 
Ort: Im Haus des Gastes in Höchenschwand 
Kontakt: Christa Kistenfeger, Telefon 07755 6439693, 

Email urlaubschris@t-online.de 
Anmeldung bitte vorab. 

 
 
 

 
 
 
 
Einladung zu Friedas Gartencafé 
in Waldshut am 30. November 2025 von 15:00 bis 
17:00 Uhr  
Wir laden Sie ein in einen Raum der Großzügigkeit und 
der Begegnung. Besuchen Sie Friedas Gartencafé im 
Garten bzw. den Räumen der Stoll VITA Stiftung in 
Waldshut und begegnen Sie Menschen, die auf Ver-
gesslichkeit und Beeinträchtigungen aus einem Blick-
winkel der Zuversicht und Hoffnung schauen. Atem-
pause und Erholung, Anregung für die Sinne, Genuss 
und Freude für Leib und Seele - was zählt ist die goldene 
Stunde, die wir miteinander gestalten.  
 

Der offene Treff für pflegende Angehörige findet 
dieses Jahr regelmässig in Waldshut statt, Treffpunkt 
ist eine Stunde vorher um 14:00 Uhr – Betroffene 
begrüßen wir in unserem Team. 
 

Friedas Gartencafé: am 30. November 2025 zur  
 besten Kaffeezeit.  
Stoll VITA Stiftung, Brückenstrasse 15, 79761 Waldshut, 
bei jedem Wetter. 
 

Weitere Informationen zu Mit-einander Hochrhein, der 
lokalen Allianz für Menschen mit Demenz: http://mit-
einander-hochrhein.de  

 
 
 

Biosphärengebiet Schwarzwald 
Das Biosphärengebiet lädt am im Zuge des Forum 
Landnutzung zu folgenden Workshops ein: 
 03.12.2025 von 14.00 bis 18 Uhr „Praktische Klau-

enpflege bei kleinen Wiederkäuern: richtig schnei-
den, gesund erhalten, Freude haben“. Treffpunkt ist 
am Alten Schul- und Rathaus Häg-Ehrsberg, 
Ehrsberg 14, 79685 Häg-Ehrsberg. Es wird zuerst an 
Totklauen und danach am Tier geübt. Bitte 
Anmeldung unter aimee.hilbert@rpf.bwl.de 

 

 08.12.25 ab 19 Uhr im Dorfgasthaus "dasrößle", Im 
Dürracker 3, 79674 Todtnau: „Zeigerpflanzen ver-
stehen, Standortverhältnisse deuten und Veränder-
ungen im Schwarzwald frühzeitig wahrnehmen“. 
Maverick Henke und Tilman gehen auf folgende 
Fragen ein: Wie lassen sich Problempflanzen er-
kennen und gezielt in der Landschaftspflege berück-
sichtigen? Welche Pflanzen dienen als Indikatoren für 
bestimmte Boden- oder Standortverhältnisse?  

 
Agentur für Arbeit 
Agentur für Arbeit Lörrach und Waldshut-Tiengen 
am 10. Dezember geschlossen 
Die Agentur für Arbeit Lörrach und ihre Dienststelle 
Waldshut-Tiengen bleiben am Mittwoch, 10. Dezember, 
wegen einer internen Veranstaltung geschlossen. 
Kundinnen und Kunden, die sich am genannten Tag bei 
der Agentur für Arbeit arbeitslos melden müssten, 
können dies ohne finanzielle Einbußen am Folgetag 
nachholen oder sich online unter 
www.arbeitsagentur.de/eservices arbeitslos melden. 
Anrufe für die Agentur für Arbeit nimmt das Service-
Center auch an diesem Tag unter der gebührenfreien 
Rufnummer 0800 4 5555 00 entgegen. Zudem können 

Was sonst noch interessiert 
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viele Anliegen rund um die Uhr ganz bequem von 
zuhause aus online erledigt werden. Die Agentur für 
Arbeit bietet dafür unter 
www.arbeitsagentur.de/eservices zahlreiche eServices 
an.  

 
Bildungszentrum Waldshut 
Eisenbahnstr. 29 | 79761 Waldshut-Tiengen 
Anmeldung unter: www.bildungszentrum-waldshut.de. 
Weitere Informationen per Mail:  info@bildungszentrum-
waldshut.de oder per Telefon:  07751 8314-500 
 

Kleine Philosophieakademie [online] Donnerstag-
nachmittag (5x) |  
Eine Reise durch die faszinierende Welt des Denkens 
und der Ideen 
ab Do. 11.12.2025, 17:00 - 18:30 
Mit dem Referenten Ulrich Büttner laden wir Sie zur 
letzten philosophischen Reise in diesem Jahr ein. 
Spannende Gedankengänge der Philosophie werden 
vom Dozenten verständlich ausgedrückt, die alles 
andere als trockene und langweilige Wissenschaft sein 
müssen. Folgende Themen sind vorgesehen: 
1. 11.12. Kulturgeschichte von Weihnachten - 

historisch-philosophische Betrachtungen 
2. 18.12. Kulturgeschichte der Jahreswechsel - 

historisch-philosophische Betrachtungen 
3. 08.01. Wahrheiten digitaler Bildung - denken und 

lernen 
4. 15.01. Kunst und Gesellschaft - vom Wesen einer 

spannenden Wechselbeziehung 
5. 22.01. Karneval - Geschichte und Philosophie der 

närrischen Zeit 
Referent: Ulrich Büttner (Historiker, Politologe und 

Philosoph) 
Teilnahmegebühr: 40,00 Euro 
Veranstaltungsort: Online via Zoom 

 
Tierseuchenkasse Baden-Württemberg 

Bekanntmachung der Tierseuchenkasse (TSK) 
Baden-Württemberg 

- Anstalt des öffentlichen Rechts - 
Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart 

Meldestichtag zur Veranlagung zum Tierseuchen-
kassenbeitrag 2026 ist der 01.01.2026. 
 

Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2025 versandt 
(abweichender Meldebogenversand für Bienen). Sollten 
Sie bis zum 01.01.2026 keinen Meldebogen erhalten 
haben, rufen Sie uns bitte an. Ihre Pflicht zur Meldung 
begründet sich auf § 31 des Gesetzes zur Ausführung 
des Tiergesundheitsgesetzes in Verbindung mit der 
Beitragssatzung. Viehhändler (Vieheinkaufs- und Vieh-
verwertungsgenossenschaften) sind zum 1. Februar 
2026 meldepflichtig. Die uns bekannten Viehhändler, 
Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaften 
erhalten Mitte Januar 2026 einen Meldebogen. 
 

Melde- und beitragspflichtige Tiere sind:  
Pferde, Schweine, Schafe, Hühner,  

 Truthühner/Puten  
Meldepflichtige Tiere sind: 
!!!Achtung Änderung ab 2026!!! 

Bienenvölker  Stichtag 01.05.2026 (unabhängig 
von der Mitgliedschaft im Verein). Alle uns bekannten 
Bienenhalter werden rechtzeitig angeschrieben. 

Nicht zu melden sind: 
Rinder einschließlich Bisons, Wisenten und Wasser-
büffel. Die Daten werden aus der HIT-Datenbank 
(Herkunfts- und Informationssystem für Tiere) 
herangezogen. 

Nicht meldepflichtig sind u.a.:  
Gefangengehaltene Wildtiere (z.B. Damwild, Wild-
schweine), Esel, Ziegen, Gänse und Enten. 

 

Wenn bis zu 25 Hühner und / oder Truthühner gehalten 
werden und keine anderen beitragspflichtigen Tiere 
(s.o.) vorhanden sind, entfällt derzeit die Melde- und 
Beitragspflicht für die Hühner und/oder Truthühner. Es 
spielt keine Rolle, ob die Tiere in einem landwirt-
schaftlichen Betrieb oder in einer reinen Hobbyhaltung 
stehen – für die Meldung ist immer der gemeinsam ge-
haltene Gesamttierbestand je Standort zu melden. Un-
abhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchen-kasse 
muss die Tierhaltung beim zuständigen Veterinär-amt 
gemeldet werden. Schweine, Schafe und/oder Ziegen 
sind, unabhängig von der Stichtagsmeldung an die 
Tierseuchenkasse BW, bis 15.01.2026 an HIT zu 
melden. Die Tierseuchenkasse BW bietet an, die Stich-
tagsmeldung an HIT zu übernehmen. Nähere Infor-
mationen finden Sie auch auf dem Informationsblatt als 
Anlage zum Meldebogen und auf unserer Homepage 
unter www.tsk-bw.de. Weitere Informationen zur Melde- 
und Beitragspflicht sowie zu Leistungen der Tier-
seuchenkasse BW sowie über die einzelnen Tier-
gesundheitsdienste finden Sie auf unserer Homepage 
unter www.tsk-bw.de. Telefon: 0711 / 9673-666; E-Mail: 
beitrag@tsk-bw.de; Internet: www.tsk-bw.de 

 
Forst BW 
Lehrgangstermine am forstlichen Stütz-
punkt für den Privatwald, Forstunter-
nehmen, Naturschutz, Jägerschaft und 

Brennholzkunden 
24.-25.02.2026  Motorsägen-Grundlehrgang  
24.-25.03.2026  Motorsägen-Grundlehrgang für  
  Frauen 
13.04.2026   Holzernte-Grundlehrgang  
17.04.2026   Mein Wald für morgen – Begründung 

und Entwicklung klimastabiler Wälder 
06.05.2026  Anschuss-Seminar 
 

Termine nach Vereinbarung 
- Fällarbeiten mit akkubetriebenen Fällkeilen 
- Trainingskurs „Zufällen und Vorrücken von Voll-

bäumen aus dem Mittelblock“ 
- Techniken zur seilwindenunterstützten Fällung 

Sachgerechte Unterhaltung von Forstwegen  
- Trainingskurs „Sturmholzaufarbeitung“ 
- Vorbeugung und Bekämpfung von Borkenkäfern 

 

Auskunft und Anmeldung unter: 
https://www.forstbw.de 
Digitales Bildungsangebot | ForstBW 
sp.bonndorf@forstbw.de – 07672 879 4695 

 
Deutsche Rentenversicherung BW 
Dringender Appell. Ab Januar keine Barauszahlung 
der Rente mehr möglich. Angaben von Kontover-
bindungen zur Überweisung ist ein Muss  
Die Deutsche Bank wird als Nachfolgerin der Postbank 
ab Januar 2026 keine Barauszahlungen von Renten 
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mehr anbieten. Umso wichtiger ist es, dass betroffene 
Versicherte so schnell wie möglich ihrem gesetzlichen 
Rentenversicherungsträger eine Kontoverbindung mit-
teilen, appelliert die Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg (DRV BW). Hintergrund ist die mit 
dem SGB VI-Anpassungsgesetz geplante Änderung, die 
ab 2026 nur noch Rentenzahlungen per Überweisung 
auf ein Bankkonto zulässt.  
Es fehlen noch Kontoverbindungen von Ver-
sicherten  
Die entsprechenden Rentnerinnen und Rentner wurden 
seit dem Sommer mehrfach schriftlich über die Ein-
stellung des Barauszahlungsservice informiert. Die 
Betroffenen können diesen Schreiben alle wichtigen 
Schritte entnehmen und mit dem beigelegten Formular 
die Kontoverbindung portofrei an die DRV BW zurück-
senden, damit sie ihre Rente auch zukünftig problemlos 
erhalten. Für diejenigen, die bisher nicht reagiert haben 
drängt nun die Zeit zum Handeln. 
Auch online möglich 
Noch schneller geht die Rückmeldung über die Konto-
verbindung online mit dem Antrag „Angaben zum 
Zahlungsweg bei Inlandskonto“ (R0985) über die Online-
Services der DRV unter www.deutsche-
rentenversicherung.de/eantrag-R0985.  
Was tun, wenn man noch kein Konto hat?  
Jede EU-Bürgerin und jeder EU-Bürger kann ein 
sogenanntes Basiskonto mit allen grundlegenden 
Zahlungsfunktionen bei einer Bank eröffnen. Durch das 
Zahlungskontengesetz (ZKG) sind Kreditinstitute ver-
pflichtet, mit einem berechtigten Verbraucher einen 
Basiskontovertrag abzuschließen. Nähere Informationen 
und ein entsprechendes Antragsformular zur Eröffnung 
eines Basiskontos finden Versicherte auch bei der 
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e. V. unter 
https://www.verbraucherzentrale-bawue.de.  
Wem die Zeit für eine Kontoeröffnung davonläuft oder 
die Möglichkeit fehlt, kann sich die Rente auch kostenfrei 
auf das Konto einer Person seines Vertrauens über-
weisen lassen. Das Antragsformular für diese Lösung ist 
das bereits genannte.  

 

 
 
Notruf 112  
Ihre Verbindung zu DRK-Rettungsdienst und 
Feuerwehr bei Gefahr 
Die Notrufnummer 112 ohne Vorwahl ist in ganz 
Deutschland und vielen weiteren europäischen Ländern 
Ihre direkte Verbindung zur Integrierten Leitstelle. Bei 
Feuer, bei Unfall mit Verletzten oder bei plötzlichen 
schweren gesundheitlichen Problemen erreichen Sie mit 
der Telefonnummer 112 am Tag und in der Nacht die 
Integrierte Leitstelle, welche sofort Hilfe zu Ihnen schickt. 
Missbrauch des Notrufes, etwa für Scherze, wird 
bestraft. Wenn Sie nicht in direkter Gefahr sind, aber 
eine Fahrt mit dem Krankenwagen anfordern wollen, 
wählen Sie bitte die Nummer 19222. Vom Mobilfunknetz 
aus sollten Sie in diesem Fall davor die Vorwahl der 
integrierten Leitstelle wählen, im Kreis Waldshut ist das 
die Vorwahl 07751. Informationen erhalten Sie über den 
kassenärztlichen Notdienst im Landkreis Waldshut: 
Telefon 01805-19292430. 

An allen Tagen ist der ärztliche 24-Stunden-
Notfalldienst über die Telefonnummer des DRK – 116 
117 – zu erfragen.  
Der zahnärztliche Notfalldienst ist an den 
Wochenenden über 0180 3 222 555-30 zu erfragen. 

 

Apothekenbereitschaft 
 
Freitag, 28.11.2025 
 Rosen-Apotheke Dogern  07751/5970 
Samstag, 29.11.2025 
 See-Apotheke Schluchsee  07656/593 
Sonntag, 30.11.2025 
 Schwarzwald-Apotheke Todtnau  07671/8993 
Montag, 01.12.2025 
 Bären-Apotheke Waldshut  07751/9184233 
Dienstag, 02.12.2025 
 Löwen-Apotheke Waldshut  07751/3443 
Mittwoch, 03.12.2025 
 Bären-Apotheke Waldshut  07751/9184233 
Donnerstag, 04.12.2025 
 See-Apotheke Schluchsee  07656/593 
Freitag, 05.12.2025 
 Hotzenwald-Apotheke Rickenbach  07765/688 
Samstag, 06.12.2025 
 Rosen-Apotheke Dogern  07751/5970 

 
 
 
 

 

 
 

Hallenbad Herrischried 
Im Hallenbad gibt es einen Ruhebereich und Vital-
Sonnenbänke, die zum Relaxen einladen.  
Die Öffnungszeiten sind wie folgt: 
Montag und Dienstag Ruhetag 
Mittwoch   von 11.00-21.00 Uhr 
Donnerstag   von 09.00-13.00 Uhr 
Freitag                 von 11.00-21.00 Uhr 
Samstag              von 10.00-14.00 Uhr 
Sonn- und Feiertag  von 10.00-18.00 Uhr 
Infos: Hallenbad Herrischried 
Tel. 07764-6759, www.herrischried.de/hallenbad 

 
Revital Bad Menzenschwand,  
Tel. 07675/929104 
 

Der Bad- und Saunabereich wurde bereits zum 
01.11.2025 geschlossen. Der Therapiebereich wird 
zum 01.12.2025 ebenfalls eingestellt. Diese Schließ-
ungstermine gelten verbindlich bis zur endgültigen 
Betriebsaufgabe am 31.12.2025. 
 

Für bereits ausgegebene Gutscheine gilt: 
 Ab dem 01.11.2025 können Gutscheininhaber vom 

Kauf zurücktreten und die Rückerstattung nicht ver-
jährter Gutscheine verlangen. 

 Ansprüche auf Rückzahlung verjähren nach drei 
Jahren, beginnend mit dem Ende des Jahres, in 
dem der Anspruch erworben wurde. 

 

Ärztlicher Notfalldienst 

DIE TOURIST-INFORMATION 
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06.12. – St. Blasien 
14:00 Uhr Kino im Kursaal 

Der Verein Kino und Kultur St. Blasien e. V. 
präsentiert mit der Volksbank St. Blasien den 
oscarprämierten Animationsfilm „Flow“. 
FLOW ist ein Highlight für Groß und Klein! 
FSK ab 6 Jahren, 88 Minuten. 

Weitere Informationen zu den Filmen und zu unserem 
Programm finden Sie auf unserer Website 
www.kinokultur.info. Sie finden uns nun auch auf 
Instagram: kino_kulturstblasien. 

 

 

 
 
 
 
Bürger für Bürger Dachsberg Ibach e.V. 
Wir sind immer montags von 17 bis 18 Uhr persönlich 
erreichbar. Sie finden uns im Rathaus Wittenschwand im 
Sitzungszimmer im Erdgeschoss, welches auch 
barrierefrei zugänglich ist. 
Telefonisch sind wir erreichbar unter der Tel. Nr. 07672 
/ 9905-29. Außerhalb der Sprechzeit dürfen Sie gerne 
auf unseren Anrufbeantworter sprechen, wir melden uns 
dann bei Ihnen. Der AB wird regelmäßig abgehört. Oder 
Sie kontaktieren uns per E-mail: kontakt@bfb-
dachsberg-ibach.de.  

FC Dachsberg 1968 e.V. 
 

Ergebnisdienst: 
1. Mannschaft: 
DTFV Bad Säckingen : FC Dachsberg 
[Spieltag 11, 23.11.2025]  
Ergebnis: 2:5 (1:3) 

 
Nächste Spiele:  
Samstag, 29.11.2025 | 14:00  
D-Jugend | Kleinfeldklasse  
SG Waldhaus II : SG Klettgau II  
 

Samstag, 29.11.2025 | 15:00  
D-Jugend | Kleinfeldklasse  
SV Eschbach : SG Waldhaus  
 

Sonntag, 30.11.2025 | 15:00  
Herren | Kreisliga (B) 
FC Dachsberg : SV Nöggenschwiel 
 
Auf Eure Unterstützung freut sich der FC Dachsberg! 
 
Spielbericht 1. Mannschaft  
DTFV Bad Säckingen - FC Dachsberg 2:5 (1:3)  
 

Am vergangenen Sonntag gastierte die Erste Mann-
schaft des FC Dachsberg beim DTFV Bad Säckingen. 
Nach der unglücklichen Niederlage in der Vorwoche war 
ein Sieg Pflicht, um den Anschluss an die oberen Tabel-
lenplätze nicht zu verlieren. Trotz schwieriger Beding-
ungen auf dem angefrorenen Kunstrasen fanden die 
Dachsen gut ins Spiel. Bereits in der 19. Minute brachte 
Laurin nach einer Ecke von Jonathan die Dachsberger 
Mannschaft per Hacke mit 0:1 in Führung. In der 38. 
Minute erhöhte Dennis nach einem Abpraller auf 0:2. 
Zwar kam Bad Säckingen durch ein irreguläres Tor 
nochmals heran, doch Dennis stellte kurz vor der Pause 
per Kopf den 1:3-Halbzeitstand her. In der zweiten 
Halbzeit wurde die Partie zerfahrener, doch die Dachsen 
blieben effektiv. Laurin sorgte nach schönem Spielzug in 
der 75. Minute für das 1:4, ehe Lukas nach Vorlage von 
Jan-Luca auf 1:5 erhöhte. Ein Elfmeter brachte den 
Gastgebern noch das 2:5. Trotz fragwürdiger Schieds-
richterentscheidungen und einer nicht gerechtfertigten 
Ampelkarte gegen Nick, brachten die Dachsen den 
verdienten Sieg souverän über die Zeit und beendeten 
ihre Durststrecke von zuletzt drei sieglosen Partien. 

 

Alle Spielberichte unserer Aktivmannschaften findet 
ihr in voller Länge auf unserer Webseite fc-
dachsberg.de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vereinsnachrichten und 
Veranstaltungen 

Freie Waldorfschule Dachsberg 
 

Zwischen Himmel und Erde 
Ein heilpädagogischer Auftrag im Anblick des 

Himmelsgebirges 
 

Lichtbilder-Vortrag von Elke Schäpe über Kirgisien 
und das heilpädagogische Zentrum Ümüt-
Nadjeschda Hoffnung. 

Mittwoch, 3. Dezember 16.00 Uhr 
Musiksaal der Freien Waldorfschule Dachsberg 

Zum Bildsteinfelsen 26 
Eintritt frei, Spenden willkommen 
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!! NIKOLAUS – ALARM !! 
Liebe Leute, 
es ist wieder soweit: 
der Nikolaus hat seinen Schlitten vollge-
tankt und kommt am 06.12.25 bei uns 
vorbei! 

 

Damit niemand mit knurrendem Magen auf ihn warten 
muss, starten wir schon um 17:00 Uhr mit Wurst im 
Wecken und Trinken.  
Und um 18:00 Uhr steht der Nikolaus persönlich da. 
 

Kommt vorbei, bringt gute Laune mit und lasst uns 
zusammen einen richtig lustigen Abend haben. 
 

Treffpunkt: Kaiser-Rudolf-Platz in Hierbach 
Unkostenbeitrag pro Kind: 5,- € 

 

Bitte anmelden bei Evelyn Böhler unter 07755/9386870 
oder 0173/3969381 bis zum 30.11.2025. 
 

Wir freuen uns. 
Annette und Evelyn (FG Hierbach) 

 

 
 

 
 
 
Freitag, 28.11.2025 
16:00 Uhr Wilfingen – Eucharistiefeier 
Sonntag, 30.11.2025 
08:30 Uhr Hierbach – Eucharistiefeier 
10:00 Uhr Urberg – Eucharistiefeier 
Dienstag, 02.12.2025 
07:50 Uhr Wittenschwand – Schulgottesdienst 
Mittwoch, 03.12.2025 
16:00 Uhr Hierholz – Eucharistiefeier 
Freitag, 05.12.2025 
16:00 Uhr Wolpadingen – Eucharistiefeier 

Jubilate Deo singt 
Den Samstagabend-Gottesdienst zum 1. Advent am 
29.11.2025 gestaltet die Musikgruppe Jubilate Deo mit 
Neuen Geistlichen Liedern überwiegend aus dem Buch 
Kreuzungen um 19.00 Uhr im Dom St. Blasien 
musikalisch mit. 
Die Musikgruppe lädt alle zum Mitsingen herzlich ein. 

 

 
 
Sonntag, 30.11.2025 
10.30 Uhr Gottesdienst zum 1. Advent mit Pfarrerin 

Rudzki und dem Musikverein Albtal. Im 
Anschluss an den Gottesdienst findet bis 
14.00 Uhr die Kirchengemeinderatswahl in 
der Christuskirche statt. Alle wichtigen 
Hinweise zur Wahl und die Vorstellung der 
Kandidierenden finden sie im aktuellen 
Gemeindebrief und auf der Startseite 
unserer Homepage. 

 

Sonntag, 07.12.2025 
10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit Dekanin 

i.R. Vogel 

 
Veranstaltungen: 
 

Ökumenischer Seniorennachmittag am ersten 
Adventssonntag, 30. November 2025 um 14.30 Uhr 
im Theophil-Lamy-Haus 
Dazu laden die evangelische und die katholische 
Kirchengemeinde in St. Blasien auch in diesem Jahr 
ganz herzlich ein. Gemeinsam stimmen wir uns auf den 
Advent ein. Wir freuen uns auf einen besinnlichen, 
adventlichen Nachmittag mit Ihnen. Gerne können Sie 
auch eine Begleitperson mitbringen, wenn Sie nicht 
alleine kommen möchten. Gäste sind ebenfalls 
willkommen. 
Fahrdienst: Wenn Sie abgeholt werden wollen, melden 
Sie sich bitte bis Donnerstag, 27. November 2025 beim 
Evangelischen Pfarramt (Tel. 906009) oder beim 
katholischen Pfarramt (678) 
 

Montag, 01.12.2025 
13.30 Uhr Offener Treff für Kinder bis 3 Jahre mit 

Eltern und Geschwistern (Saal unter der 
Kirche) 

 

Donnerstag, 04.12.2025 
09.30 Uhr Offener Treff für Kinder bis 3 Jahre mit 

Eltern (Saal unter der Kirche) 

 
Das Pfarramtsbüro ist in der Regel donnerstags von 9.00 
– 12.00 Uhr besetzt. Telefonnummer: 07672 – 906009, 
E-mail: st.blasien@kbz.ekiba.de. 

 

 
 

Redaktionsschluss für das nächste Mitteilungsblatt 
ist am Dienstag, 02.12.2025, 17.00 Uhr. 
Erscheinungstag: Freitag, den 05.12.2025. 
Bitte senden Sie Ihre Beiträge an: 
gemeinde@dachsberg.de 

      Kirchliche Nachrichten 
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